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Das am 18. März 2020 verhängte Leerver-

kaufsverbot an der Wiener Börse wurde 

von der österreichischen Finanzmarktauf-

sicht (FMA) wieder aufgehoben. Nach ei-

ner erstmaligen Verlängerung im April für 

ein weiteres Monat endete das Verbot da-

mit exakt zwei Monaten nach Inkrafttre-

ten. Eingesetzt wurde es mit dem Hinter-

gedanken, Kursverluste aufgrund der Co-

rona-Krise zu minimieren und die Volati-

lität an der Börse einzudämmen. Die Lo-

ckerung geschah in enger Absprache mit 

der europäischen Markt- und Wertpapier-

aufsichtsbehörde ESMA und im Gleich-

schritt mit weiteren fünf EU-Staaten. Die 

beiden Vorstände der FMA, Helmut Ettl 

und Eduard Müller, sahen das Verbot als 

richtig und wichtig an: „Die Short-Sel-

ling-Einschränkungen haben einen wich-

tigen Beitrag zur Dämpfung der irrational 

überschießenden Marktreaktionen und 

zum Erhalt des Vertrauens der Anleger in 

die Stabilität des österreichischen Finanz-

marktes geleistet.“ Das Thema wurde un-

ter Experten insgesamt kontrovers disku-

tiert. Das seit 2012 geltende EU-Verbot für 

ungedeckte Leerverkäufe bleibt weiterhin 

rechtswirksam.

Leerverkaufsverbot 
an Wiener Börse aufgehoben

Kolumne

Der Streit zwischen der Unicredit Bank 

Austria AG (Bank Austria) und der 3 Banken 

Gruppe erreichte während den Hauptver-

sammlungen (HV) der Regionalbanken ei-

nen erneuten Höhepunkt. Bereits im Vor-

hinein kam es zur Aufregung, als die Bank 

Austria von der Oberbank AG verlangte, 

Rückerstattungsansprüche gegenüber der 

3-Banken-Holding zu begleichen. Dabei 

sollte der Aufsichtsrat der Oberösterrei-

cher de facto den eigenen Vorstand auf bis 

zu 19,3 Millionen Euro Schadensersatz kla-

gen. Die Hauptversammlungen von Ober-

bank AG, BKS Bank AG (BKS) und Bank für 

Tirol und Vorarlberg AG (BTV) zogen sich 

aufgrund etlicher Sonderprüfungsanträ-

ge jeweils bis zu neun Stunden. Während 

bei der BTV keinem Antrag der Bank Aus

tria zugestimmt wurde, gingen bei BKS und 

Oberbank jeweils einer durch. Allein wäh-

rend der Oberbank-HV wurden über 40 zu-

sätzliche Fragen, ein Protest gegen die vir-

tuelle Abhaltung beziehungsweise ein An-

trag auf Unterbrechung der HV vonseiten 

der Bank Austria eingebracht. Oberbank-

Generaldirektor Franz Gasselsberger hat 

genug vom „Klagenkarussell“, wie er es 

nennt, und will sich nicht weiter herum-

kommandieren lassen: „Nein, die 3 Ban-

ken sind keine Filialen der Bank Austria. 

Wir sind auch keine Tochtergesellschaften 

der Unicredit in Mailand.“ Der Rechtsstreit 

hat ihn bis dato 1,39 Millionen Euro gekos-

tet. Von der Bank Austria heißt es: „Wir 

verfolgen erneut unsere Aktionärsrechte, 

um die notwendige Transparenz in der Ge-

schäftsgebarung des Vorstands zu erlan-

gen und die Gleichbehandlung aller Akti-

onäre in der Vergangenheit und in Zukunft 

sicherzustellen.“

Bank Austria mit Abfuhr  
bei 3-Banken-HVs

Projekt EU rechtlich 
unter Druck

Anfang Mai hat sich das deutsche 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
gegen eine Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
gestellt. Die umstrittenen Anleihe-
käufe der Europäischen Zentralbank 
(EZB) widersprächen in Teilen dem 
deutschen Grundgesetz. Bereits 
2017 wurden Bedenken geäußert, 
ob die umstrittenen Käufe in ihrem 
Umfang in den Kompetenzbereich 
der EZB fielen und dem Verbot der 
monetären Staatsfinanzierung 
unterlägen. Die Fragen wurden dem 
EuGH vorgelegt, der die Käufe als 
rechtmäßig und zulässig einge-
stuft hat. Die anfangs geäußerten 
Bedenken wurden vom BVerfG nicht 
bestätigt. Jedoch soll die Darlegung 
der Verhältnismäßigkeit durch den 
EZB-Rat die Verfassungskonformi-
tät herstellen, dies bei sonstigem 
Stopp der Beteiligung an den Käu-
fen. Während die EU-Kommission 
auf die Bindung der EuGH-Recht-
sprechung verweist, betont das 
BVerfG den Vorrang der Grundprin-
zipien. Das BVerfG hat somit eine 
beachtliche Entscheidung getroffen, 
die die demokratische Legitimation 
der Mitgliedstaaten stärkt. Auch 
in Österreich steht EU-Recht nicht 
an der Spitze des Stufenbaus der 
Rechtsordnung. Ob die Entschei-
dung des BVerfG zu begrüßen ist, 
liegt im Auge des Betrachters. Es 
zeigt sich, dass das europäische 
Projekt und die Solidarität nach 
den Flüchtlingsströmen und der 
Corona-Krise nun auch rechtlich 
unter schwerem Druck stehen.
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